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(Gesetzgebungsakte) 

RICHTLINIEN 

RICHTLINIE 2010/40/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 7. Juli 2010 

zum Rahmen für die Einführung intelligenter Verkehrssysteme im Straßenverkehr und für deren 
Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 91, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial
ausschusses ( 1 ), 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren ( 2 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die aus dem Wachstum der europäischen Wirtschaft und 
den Mobilitätsbedürfnissen der Bürger resultierende Zu
nahme des Volumens des Straßenverkehrs in der Union 
ist die Hauptursache für die wachsende Überlastung der 
Straßeninfrastruktur und den steigenden Energiever
brauch sowie eine Quelle ökologischer und sozialer Pro
bleme. 

(2) Die Reaktion auf diese großen Herausforderungen kann 
nicht auf herkömmliche Maßnahmen, wie etwa der Aus
bau der bestehenden Straßenverkehrsinfrastruktur, be
schränkt werden. Bei der Suche nach für die Union ge
eigneten Lösungen werden Innovationen eine entschei
dende Rolle spielen. 

(3) Intelligente Verkehrssysteme (IVS) sind hochentwickelte 
Anwendungen, die — ohne Intelligenz an sich zu 
beinhalten — darauf abzielen, innovative Dienste im Be
reich verschiedener Verkehrsträger und des Verkehrs
managements anzubieten, und die verschiedenen Nutzer 
mit umfassenderen Informationen zu versorgen und sie 
in die Lage zu versetzen, die Verkehrsnetze auf sicherere, 
koordiniertere und „klügere“ Weise zu nutzen. 

(4) IVS kombinieren Telekommunikation, Elektronik und In
formationstechnologie mit Verkehrstechnik zu dem 
Zweck, Verkehrssysteme zu planen, zu konzipieren, zu 
betreiben, zu warten und zu steuern. Der Einsatz von 
Informations- und Kommunikationstechnologien im Stra
ßenverkehrssektor und an dessen Schnittstellen zu ande
ren Verkehrsträgern wird einen wesentlichen Beitrag zur 
Verbesserung der Umweltleistung, der Effizienz, ein
schließlich der Energieeffizienz, der Straßenverkehrs
sicherheit, auch bei der Beförderung gefährlicher Güter, 
der öffentlichen Sicherheit sowie der Mobilität von Per
sonen und Gütern leisten und gleichzeitig das Funktio
nieren des Binnenmarkts gewährleisten sowie für eine 
Zunahme der Wettbewerbsfähigkeit und der Beschäfti
gung sorgen. IVS-Anwendungen sollten jedoch Belange, 
die die nationale Sicherheit betreffen oder im Interesse 
der Verteidigung erforderlich sind, nicht berühren. 

(5) Fortschritte im Bereich der Anwendung der Informations- 
und Kommunikationstechnologien bei anderen Verkehrs
trägern sollten nunmehr auch ihren Niederschlag in den 
Entwicklungen im Straßenverkehrssektor finden, damit 
insbesondere ein höherer Grad der Integration zwischen 
Straßenverkehr und anderen Verkehrsträgern erreicht 
wird. 

(6) In einigen Mitgliedstaaten werden bereits innerstaatliche 
Anwendungen dieser Technologien im Straßenverkehrs
sektor eingeführt. Doch handelt es sich nach wie vor eher 
um fragmentarische und unkoordinierte Maßnahmen, die 
nicht geeignet sind, eine geografische Kontinuität der 
IVS-Dienste überall in der Union und an ihren Außen
grenzen sicherzustellen.
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(7) Zur Gewährleistung einer koordinierten und effektiven 
Einführung von IVS in der gesamten Union sollten Spe
zifikationen und, soweit angemessen, Normen mit detail
lierteren Bestimmungen und Verfahren festgelegt werden. 
Vor der Annahme von Spezifikationen sollte die Kom
mission prüfen, inwieweit diese mit bestimmten fest
gelegten Grundsätzen gemäß Anhang II vereinbar sind. 
Priorität sollte zunächst den vier zentralen Bereichen für 
die Entwicklung und Einführung von IVS eingeräumt 
werden. Innerhalb dieser vier zentralen Bereiche sollten 
vorrangige Maßnahmen für die Entwicklung und Verwen
dung von Spezifikationen und Standards festgelegt wer
den. Beim weiteren Ausbau von IVS sollte die in be
stimmten Mitgliedstaaten bereits bestehende IVS-Infra
struktur unter dem Aspekt des technologischen Fort
schritts und des finanziellen Aufwands berücksichtigt 
werden. 

(8) Wird entsprechend Artikel 6 Absatz 2 Unterabsatz 2 
dieser Richtlinie ein Gesetzgebungsakt angenommen, so 
sollte Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 entsprechend geändert 
werden. 

(9) In die Spezifikationen sollten auch die Erfahrungen und 
Ergebnisse einfließen, die im Bereich IVS, insbesondere 
im Kontext der von der Kommission im April 2002 
ins Leben gerufenen Initiative eSafety, bereits gewonnen 
wurden. Im Rahmen dieser Initiative hat die Kommission 
das eSafety-Forum mit dem Ziel eingerichtet, Empfehlun
gen zur Unterstützung der Entwicklung, Einführung und 
Nutzung von eSafety-Systemen anzuregen und umzuset
zen. 

(10) Für Fahrzeuge, die überwiegend aufgrund ihres histori
schen Interesses betrieben werden und bei denen der 
Tag der Erstzulassung und/oder Typgenehmigung und/ 
oder Inbetriebnahme vor dem Zeitpunkt des Inkrafttre
tens dieser Richtlinie und ihrer Durchführungsmaßnah
men liegt, sollten die in dieser Richtlinie festgelegten 
Bestimmungen und Verfahren nicht gelten. 

(11) IVS sollten auf interoperablen Systemen basieren, denen 
offene und öffentliche Normen zugrunde liegen und die 
allen Anbietern und Nutzern von Anwendungen und 
Diensten diskriminierungsfrei zugänglich sind. 

(12) Die Einführung und Nutzung von IVS-Anwendungen 
und -Diensten ist mit der Verarbeitung personenbezoge
ner Daten verbunden. Die Verarbeitung sollte gemäß dem 
Recht der Union erfolgen, das insbesondere in der Richt
linie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Ra
tes vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Per
sonen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
und zum freien Datenverkehr ( 1 ) und der Richtlinie 
2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezo
gener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der 
elektronischen Kommunikation ( 2 ) festgelegt ist. Unter 
anderem sollten die Grundsätze der Zweckbindung und 

der Datenminimierung auf IVS- Anwendungen ange
wandt werden. 

(13) Die Anonymisierung sollte als einer der Grundsätze zum 
besseren Schutz der Privatsphäre gefördert werden. Was 
Fragen des Datenschutzes und des Schutzes der Privat
sphäre im Zusammenhang mit der Einführung von IVS- 
Anwendungen und -Diensten anbelangt, sollte die Kom
mission, soweit angemessen, auch weiterhin den Europäi
schen Datenschutzbeauftragten konsultieren und eine 
Stellungnahme der gemäß Artikel 29 der Richtlinie 
95/46/EG eingesetzten Gruppe für den Schutz von Per
sonen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
einholen. 

(14) Die Einführung und Nutzung von IVS-Anwendungen 
und -Diensten, insbesondere Verkehrs- und Reiseinforma
tionsdiensten, ist mit der Verarbeitung und Verwertung 
von Straßen-, Verkehrs- und Reisedaten verbunden, die 
aus Unterlagen im Besitz von öffentlichen Einrichtungen 
in den Mitgliedstaaten stammen. Die Verarbeitung und 
Verwertung solcher Daten sollte entsprechend der Richt
linie 2003/98/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 17. November 2003 über die Weiterverwen
dung von Informationen des öffentlichen Sektors ( 3 ) er
folgen. 

(15) Die Spezifikationen sollten in geeigneten Fällen detail
lierte Bestimmungen für die Verfahren enthalten, nach 
denen die Bewertung der Konformität oder Gebrauchs
tauglichkeit von Komponenten erfolgt. Der Beschluss Nr. 
768/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Ra
tes vom 9. Juli 2008 über einen gemeinsamen Rechts
rahmen für die Vermarktung von Produkten ( 4 ) sollte die 
Grundlage für solche Bestimmungen bilden, insbesondere 
im Hinblick auf die Module für die verschiedenen Phasen 
der Konformitätsbewertungsverfahren. Mit der Richtlinie 
2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Ra
tes ( 5 ) wurde bereits ein Rahmen für die Genehmigung 
von Kraftfahrzeugen und ihnen entsprechender Ausrüs
tung geschaffen, während die Richtlinie 2002/24/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates ( 6 ) und die Richt
linie 2003/37/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates ( 7 ) Regeln für die Erteilung der Typgenehmigung 
für zweirädrige oder dreirädrige Kraftfahrzeuge bzw. der 
Typgenehmigung für land- oder forstwirtschaftliche Zug
maschinen und ihrer Teile oder ihnen entsprechender 
Ausrüstung festlegen. Daher würden Vorgaben für die 
Konformitätsbewertung von Geräten und Anwendungen, 
die in den Geltungsbereich der genannten Richtlinien 
fallen, eine Doppelarbeit bedeuten. Zugleich gelten die 
genannten Richtlinien zwar für die in Fahrzeugen instal
lierten Geräte zur Nutzung von IVS, aber nicht für ex
terne IVS-Ausrüstungen und -Software der Straßeninfra
struktur. Für diese Fälle könnten in den Spezifikationen 
Konformitätsbewertungsverfahren vorgesehen werden. 
Diese Verfahren sollten auf das im jeweiligen Einzelfall 
Notwendige beschränkt sein.
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(16) Für IVS-Anwendungen und -Dienste, für die eine präzise 
und garantierte Zeitgebung und Ortung erforderlich ist, 
sollten satellitengestützte Infrastrukturen oder andere 
Technologien, die einen vergleichbaren Präzisionsgrad ge
währleisten, genutzt werden, wie sie in der Verordnung 
(EG) Nr. 1/2005 des Rates vom 22. Dezember 2004 über 
den Schutz von Tieren beim Transport und damit zu
sammenhängenden Vorgängen ( 1 ) und der Verordnung 
(EG) Nr. 683/2008 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 9. Juli 2008 über die weitere Durchfüh
rung der europäischen Satellitenprogramme (EGNOS und 
Galileo) ( 2 ) vorgesehen sind. 

(17) Für die Realisierung von IVS-Anwendungen, insbesondere 
für die verkehrsträgerübergreifende Verfolgung und Or
tung von Gütern während des Transports, sollten inno
vative Technologien wie Funkfrequenzkennzeichnung 
(RFID), oder EGNOS/Galileo genutzt werden. 

(18) Zentrale Akteure wie IVS-Diensteanbieter, Verbände von 
IVS-Nutzern, Verkehrsunternehmen und Anlagenbetrei
ber, Vertreter der herstellenden Industrie, Sozialpartner, 
Berufsverbände und örtliche Behörden sollten die Mög
lichkeit haben, die Kommission in wirtschaftlichen und 
technischen Fragen der Einführung von IVS in der Union 
zu beraten. Dazu sollte die Kommission in enger Abstim
mung mit den Akteuren und den Mitgliedstaaten eine 
IVS-Beratergruppe einsetzen. Die Arbeiten dieser Berater
gruppe sollten transparent durchgeführt und die Arbeits
ergebnisse dem gemäß dieser Richtlinie eingesetzten Aus
schuss zur Verfügung gestellt werden. 

(19) Es sollten einheitliche Durchführungsbedingungen für die 
Annahme von Leitlinien und nicht verbindlicher Maß
nahmen gewährleistet werden, um die Zusammenarbeit 
der Mitgliedstaaten hinsichtlich der vorrangigen IVS-Be
reiche, sowie hinsichtlich der Leitlinien für die Bericht
erstattung durch die Mitgliedstaaten und eines Arbeits
programms zu erleichtern. 

(20) Gemäß Artikel 291 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (AEUV) werden allgemeine Re
geln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren, im Voraus durch eine Verord
nung gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
festgelegt. Bis zum Erlass jener neuen Verordnung gilt 
weiterhin der Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 
28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die 
Ausübung der der Kommission übertragenen Durchfüh
rungsbefugnisse ( 3 ), mit Ausnahme des Regelungsverfah
rens mit Kontrolle, das nicht anwendbar ist. 

(21) Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, 
gemäß Artikel 290 AEUV delegierte Rechtsakte bezüglich 
bestimmter Anpassungen der Anhänge zu erlassen. Es ist 
von besonderer Bedeutung, dass die Kommission bei ih
ren vorbereitenden Arbeiten angemessene 
Konsultationen — auch auf Expertenebene — durchführt. 

(22) Zur Gewährleistung eines koordinierten Vorgehens sollte 
die Kommission für Kohärenz zwischen den Tätigkeiten 
des aufgrund dieser Richtlinie eingesetzten Ausschusses 
und den Tätigkeiten der Ausschüsse sorgen, die aufgrund 
der Richtlinie 2004/52/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 29. April 2004 über die Interopera
bilität elektronischer Mautsysteme in der Gemein
schaft ( 4 ), der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates 
vom 20. Dezember 1985 über das Kontrollgerät im Stra
ßenverkehr ( 5 ), der Richtlinie 2007/46/EG und der Richt
linie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 14. März 2007 zur Schaffung einer Geodaten
infrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (IN
SPIRE) ( 6 ) eingesetzt wurden. 

(23) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Gewährleistung 
einer unionsweiten koordinierten und kohärenten Einfüh
rung interoperabler intelligenter Verkehrssysteme, auf 
Ebene der Mitgliedstaaten und/oder der Privatwirtschaft 
nicht ausreichend verwirklicht werden kann und daher 
wegen des Umfangs und der Wirkungen der Maßnahme 
besser auf Unionsebene zu verwirklichen ist, kann die 
Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 
über die Europäische Union niedergelegten Subsidiaritäts
prinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben 
Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
geht diese Richtlinie nicht über das zur Erreichung dieses 
Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(24) Nach Nummer 34 der Interinstitutionellen Vereinbarung 
über bessere Rechtsetzung sind die Mitgliedstaaten auf
gefordert, für ihre eigenen Zwecke und im Interesse der 
Union eigene Tabellen aufzustellen, aus denen im Rah
men des Möglichen die Entsprechungen zwischen dieser 
Richtlinie und den Umsetzungsmaßnahmen zu entneh
men sind, und diese zu veröffentlichen — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Artikel 1 

Gegenstand und Geltungsbereich 

(1) Mit dieser Richtlinie wird ein Rahmen zur Unterstützung 
einer koordinierten und kohärenten Einführung und Nutzung 
intelligenter Verkehrssysteme (IVS) in der Union, insbesondere 
über die Grenzen der Mitgliedstaaten hinweg, geschaffen, und es 
werden die dafür erforderlichen allgemeinen Bedingungen fest
gelegt. 

(2) Diese Richtlinie sieht die Ausarbeitung von Spezifikatio
nen für Maßnahmen in den vorrangigen Bereichen nach 
Artikel 2 und, soweit angemessen, von erforderlichen Normen 
vor. 

(3) Diese Richtlinie gilt für IVS-Anwendungen und -Dienste 
im Straßenverkehr und für deren Schnittstellen zu anderen Ver
kehrsträgern, ohne dass damit Belange berührt werden, die die 
nationale Sicherheit betreffen oder im Interesse der Verteidigung 
erforderlich sind.
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Artikel 2 

Vorrangige Bereiche 

(1) Für die Zwecke dieser Richtlinie gibt es bei der Ausarbei
tung und Anwendung von Spezifikationen und Normen die 
folgenden vorrangigen Bereiche: 

— I. Optimale Nutzung von Straßen-, Verkehrs- und Reise
daten; 

— II. Kontinuität der IVS-Dienste in den Bereichen Verkehrs- 
und Frachtmanagement; 

— III. IVS-Anwendungen für die Straßenverkehrssicherheit; 

— IV. Verbindung zwischen Fahrzeug und Verkehrsinfrastruk
tur. 

(2) Der Umfang der vorrangigen Bereiche ist in Anhang I 
präzisiert. 

Artikel 3 

Vorrangige Maßnahmen 

Als in Anhang I aufgeführte vorrangige Maßnahmen für die 
Ausarbeitung und Anwendung von Spezifikationen und Nor
men in den vorrangigen Bereichen gelten: 

a) die Bereitstellung EU-weiter multimodaler Reise-Informati
onsdienste; 

b) die Bereitstellung EU-weiter Echtzeit-Verkehrsinformations
dienste; 

c) Daten und Verfahren, um Straßennutzern, soweit möglich, 
ein Mindestniveau allgemeiner für die Straßenverkehrssicher
heit relevanter Verkehrsmeldungen unentgeltlich anzubieten; 

d) harmonisierte Bereitstellung einer interoperablen EU-weiten 
eCall-Anwendung; 

e) Bereitstellung von Informationsdiensten für sichere Park
plätze für Lastkraftwagen und andere gewerbliche Fahrzeuge; 

f) Bereitstellung von Reservierungsdiensten für sichere Park
plätze für Lastkraftwagen und andere gewerbliche Fahrzeuge. 

Artikel 4 

Definitionen 

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

1. „intelligente Verkehrssysteme“ oder „IVS“ Systeme, bei de
nen Informations- und Kommunikationstechnologien im 
Straßenverkehr, einschließlich seiner Infrastrukturen, Fahr
zeuge und Nutzer, sowie beim Verkehrs- und Mobilitäts
management und für Schnittstellen zu anderen Verkehrs
trägern eingesetzt werden; 

2. „Interoperabilität“ die Fähigkeit von Systemen und der ih
nen zugrunde liegenden Geschäftsabläufe, Daten auszutau
schen und Informationen und Wissen weiterzugeben; 

3. „IVS-Anwendung“ ein operationelles Instrument für die An
wendung von IVS; 

4. „IVS-Dienst“ die Bereitstellung einer IVS-Anwendung inner
halb eines genau definierten organisatorischen und opera
tionellen Rahmens mit dem Ziel, zur Erhöhung der Nut
zersicherheit, der Effizienz und des Komforts und/oder zur 
Erleichterung oder Unterstützung von Abläufen im Verkehr 
und bei Reisen beizutragen; 

5. „IVS-Diensteanbieter“ einen Anbieter eines öffentlichen oder 
privaten IVS-Dienstes; 

6. „IVS-Nutzer“ Nutzer von IVS-Anwendungen oder -Diensten, 
einschließlich Reisende, besonders gefährdete Verkehrsteil
nehmer, Nutzer und Betreiber der Straßenverkehrsinfra
struktur, Flottenmanager und Betreiber von Notdiensten; 

7. „besonders gefährdete Verkehrsteilnehmer“ nicht motori
sierte Verkehrsteilnehmer wie z. B. Fußgänger und Fahrrad
fahrer sowie Motorradfahrer und Personen mit Behinderun
gen oder eingeschränkter Mobilität und eingeschränktem 
Orientierungssinn; 

8. „mobiles Gerät“ ein tragbares kommunikations- oder infor
mationstechnisches Gerät, das zur Unterstützung des Fah
rers und/oder des Verkehrsbetriebs in einem Fahrzeug mit
geführt werden kann; 

9. „Plattform“ ein im Fahrzeug eingebautes Gerät oder exter
nes Gerät, das die Einführung, die Bereitstellung, den Be
trieb und die Einbindung von IVS-Anwendungen und 
-Diensten ermöglicht; 

10. „Architektur“ die Konzeption, in der die Struktur, das Ver
halten und die Einbindung eines bestimmten Systems in 
seine Umgebung festgelegt sind; 

11. „Schnittstelle“ eine Einrichtung zwischen Systemen, die der 
Verbindung und der Kommunikation zwischen den Syste
men dient; 

12. „Kompatibilität“ die allgemeine Eignung eines Geräts oder 
Systems, zusammen mit anderen Geräten oder Systemen zu 
arbeiten, ohne dass dies Veränderungen erforderlich ma
chen würde; 

13. „Kontinuität der Dienste“ die Fähigkeit zur unionsweiten 
nahtlosen Bereitstellung von Diensten in Verkehrsnetzen; 

14. „Straßendaten“ die Daten über Merkmale der Straßeninfra
struktur einschließlich fest installierter Verkehrszeichen oder 
ihrer geregelten Sicherheitsmerkmale; 

15. „Verkehrsdaten“ vergangenheitsbezogene Daten und Echt
zeitdaten zum Straßenverkehrszustand;
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16. „Reisedaten“ Basisdaten wie Fahrpläne und Tarife öffent
licher Verkehrsmittel als erforderliche Grundlage für die 
Bereitstellung multimodaler Reiseinformationen vor und 
während der Reise zur Erleichterung der Planung, Buchung 
und Anpassung der Reise; 

17. „Spezifikation“ die verbindliche Festlegung von Bestimmun
gen mit Anforderungen, Verfahren oder sonstigen relevan
ten Regeln; 

18. „Norm“ eine Norm im Sinne des Artikels 1 Nummer 6 der 
Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren 
auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschrif
ten ( 1 ). 

Artikel 5 

Einführung von IVS 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnah
men, um sicherzustellen, dass bei der Einführung von IVS-An
wendungen und -Diensten die von der Kommission gemäß 
Artikel 6 angenommenen Spezifikationen im Einklang mit 
den in Anhang II festgelegten Grundsätzen angewandt werden. 
Das Recht jedes Mitgliedstaats zu entscheiden, ob er auf seinem 
Hoheitsgebiet solche Anwendungen und Dienste einführt, bleibt 
hiervon unberührt. Dieses Recht berührt nicht die nach 
Artikel 6 Absatz 2 Unterabsatz 2 angenommenen Gesetz
gebungsakte. 

(2) Die Mitgliedstaaten bemühen sich ebenfalls um Zusam
menarbeit hinsichtlich der vorrangigen Bereiche, sofern keine 
Spezifikationen festgelegt wurden. 

Artikel 6 

Spezifikationen 

(1) Die Kommission erlässt zunächst die Spezifikationen, die 
erforderlich sind, um für die vorrangigen Maßnahmen die Kom
patibilität, Interoperabilität und Kontinuität der Einführung und 
des Betriebs von IVS zu gewährleisten. 

(2) Die Kommission bemüht sich, bis 27. Februar 2013 die 
Spezifikationen für eine oder mehrere der vorrangigen Maßnah
men zu erlassen. 

Spätestens 12 Monate nach Erlass der Spezifikationen, die für 
eine vorrangige Maßnahme erforderlich sind, legt die Kommis
sion, wenn angemessen, nach Durchführung einer Folgen
abschätzung einschließlich einer Kosten-Nutzen-Analyse, dem 
Europäischen Parlament und dem Rat gemäß Artikel 294 
AEUV einen Vorschlag für die Einführung dieser vorrangigen 
Maßnahme vor. 

(3) Wenn die erforderlichen Spezifikationen für die vorran
gigen Maßnahmen erlassen sind, erlässt die Kommission Spezi

fikationen, die die Kompatibilität, Interoperabilität und Kon
tinuität bei der Einführung und beim Betrieb von IVS bei an
deren Maßnahmen in den vorrangigen Bereichen gewährleisten. 

(4) Die Spezifikation enthält gegebenenfalls und je nachdem, 
welches Gebiet sie abdeckt, eine oder mehrere der folgenden 
Arten von Vorschriften: 

a) funktionale Vorschriften, die die Aufgaben der verschiedenen 
Akteure und des Informationsflusses zwischen ihnen be
schreiben; 

b) technische Vorschriften, die die technischen Mittel zur Erfül
lung der funktionalen Vorschriften bereitstellen; 

c) organisatorische Vorschriften, die die verfahrensbezogenen 
Pflichten der verschiedenen Akteure beschreiben; 

d) Vorschriften in Bezug auf Dienste, die die unterschiedliche 
Güte der Dienste und ihre Inhalte bei IVS-Anwendungen und 
-Diensten beschreiben. 

(5) Unbeschadet der Verfahren gemäß der Richtlinie 
98/34/EG werden in den Spezifikationen, soweit angemessen, 
die Bedingungen festgelegt, unter denen die Mitgliedstaaten nach 
Unterrichtung der Kommission und mit der Maßgabe, dass diese 
Regeln die Interoperabilität nicht beeinträchtigen, zusätzliche 
Vorschriften für die Erbringung von IVS-Diensten in ihrem ge
samten Hoheitsgebiet oder in einem Teil davon erlassen können. 

(6) Die Spezifikationen beruhen, soweit angemessen, auf 
Normen, die in Artikel 8 genannt werden. 

Die Spezifikationen sehen, soweit angemessen, eine Konfor
mitätsbewertung nach dem Beschluss Nr. 768/2008/EG vor. 

Die Spezifikationen entsprechen den in Anhang II definierten 
Grundsätzen. 

(7) Die Kommission führt vor der Annahme der Spezifika
tionen eine Folgenabschätzung einschließlich einer Kosten-Nut
zen-Analyse durch. 

Artikel 7 

Delegierte Rechtsakte 

(1) Die Kommission kann in Bezug auf Spezifikationen de
legierte Rechtsakte nach Artikel 290 AEUV erlassen. Bei der 
Annahme dieser delegierten Rechtsakte handelt die Kommission 
im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen dieser Richt
linie, insbesondere Artikel 6 sowie Anhang II. 

(2) Für jede der vorrangigen Maßnahmen ist ein eigener de
legierter Rechtsakt zu erlassen. 

(3) Für die in diesem Artikel genannten delegierten Rechts
akte gilt das in den Artikeln 12, 13 und 14 dargelegte Verfah
ren.
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Artikel 8 

Normen 

(1) Die erforderlichen Normen für Interoperabilität, Kompati
bilität und Kontinuität bei der Einführung und beim Betrieb von 
IVS werden in den vorrangigen Bereichen und für die vorran
gigen Maßnahmen ausgearbeitet. Zu diesem Zweck fordert die 
Kommission nach Anhörung des in Artikel 15 genannten Aus
schusses die einschlägigen Normungsgremien gemäß dem durch 
die Richtlinie 98/34/EG eingeführten Verfahren auf, sich nach 
Kräften um die schnelle Verabschiedung dieser Normen zu be
mühen. 

(2) Bei der Erteilung eines Auftrags an die Normungsgremien 
sind die in Anhang II festgelegten Grundsätze sowie alle funk
tionalen Vorschriften einer nach Artikel 6 angenommenen Spe
zifikation einzuhalten. 

Artikel 9 

Nicht verbindliche Maßnahmen 

Die Kommission kann nach dem in Artikel 15 Absatz 2 ge
nannten Beratungsverfahren Leitlinien und andere nicht ver
bindliche Maßnahmen annehmen, um die Zusammenarbeit 
der Mitgliedstaaten bezüglich der vorrangigen Bereiche zu er
leichtern. 

Artikel 10 

Vorschriften über Vertraulichkeit, Sicherheit und 
Weiterverwendung von Informationen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei der Verarbei
tung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der An
wendung von IVS-Anwendungen und -Diensten die Unionsvor
schriften zum Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten na
türlicher Personen, insbesondere die Bestimmungen der Richt
linie 95/46/EG und der Richtlinie 2002/58/EG, eingehalten wer
den. 

(2) Insbesondere stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass per
sonenbezogene Daten gegen Missbrauch, wie unrechtmäßigen 
Zugriff, Veränderung oder Verlust, geschützt sind. 

(3) Unbeschadet des Absatzes 1 wird zum Schutz der Privat
sphäre, soweit angemessen, die Verwendung anonymer Daten 
für den Betrieb von IVS-Anwendungen und -Diensten gefördert. 

Unbeschadet der Richtlinie 95/46/EG werden personenbezogene 
Daten nur dann verarbeitet, wenn ihre Verarbeitung für den 
Betrieb von IVS-Anwendungen und -Diensten erforderlich ist. 

(4) Hinsichtlich der Anwendung der Richtlinie 95/46/EG stel
len die Mitgliedstaaten sicher, dass die Bestimmungen über die 
Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten ein
gehalten werden; dies gilt vor allem dann, wenn besondere 
Kategorien personenbezogener Daten betroffen sind. 

(5) Es gilt die Richtlinie 2003/98/EG. 

Artikel 11 

Haftungsregelung 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Haftungsfragen in Bezug 
auf Einführung und Nutzung von IVS-Anwendungen und 
-Diensten in den nach Artikel 6 erlassenen Spezifikationen im 
Einklang mit dem Unionsrecht — einschließlich insbesondere 
der Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 25. Juli 1985 zur 
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mit
gliedstaaten über die Haftung für fehlerhafte Produkte ( 1 ) — 
sowie der einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften geregelt 
werden. 

Artikel 12 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass der in Artikel 7 genannten de
legierten Rechtsakte wird der Kommission für einen Zeitraum 
von sieben Jahren ab dem 27. August 2010 übertragen. Die 
Kommission legt spätestens sechs Monate vor Ablauf eines Zeit
raums von fünf Jahren ab dem 27. August 2010 einen Bericht 
über die übertragenen Befugnisse vor. 

(2) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt er
lässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Par
lament und dem Rat. 

(3) Die der Kommission übertragene Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte unterliegt den in den Artikeln 13 und 
14 genannten Bedingungen. 

Artikel 13 

Widerruf der Befugnisübertragung 

(1) Die in Artikel 7 genannte Befugnisübertragung kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat widerrufen werden. 

(2) Das Organ, das ein internes Verfahren eingeleitet hat, um 
zu beschließen, ob die Befugnisübertragung widerrufen werden 
soll, bemüht sich, das andere Organ und die Kommission inner
halb einer angemessenen Frist vor der endgültigen Beschluss
fassung zu unterrichten, unter Nennung der übertragenen Be
fugnisse, die widerrufen werden könnten, sowie etwaiger 
Gründe für einen Widerruf. 

(3) Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertra
gung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnisse. Er wird 
sofort oder zu einem darin angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits 
in Kraft sind, wird davon nicht berührt. Der Beschluss wird im 
Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.
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Artikel 14 

Einwände gegen delegierte Rechtsakte 

(1) Das Europäische Parlament oder der Rat können gegen 
einen delegierten Rechtsakt binnen zwei Monaten ab der Über
mittlung Einwände erheben. 

Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird 
diese Frist um zwei Monate verlängert. 

(2) Haben bis zum Ablauf dieser Frist weder das Europäische 
Parlament noch der Rat Einwände gegen den delegierten Rechts
akt erhoben, so wird dieser im Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlicht und tritt zu dem darin genannten Zeitpunkt in 
Kraft. 

Der delegierte Rechtsakt kann vor Ablauf dieser Frist im Amts
blatt der Europäischen Union veröffentlicht werden und in Kraft 
treten, wenn das Europäische Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie nicht die Absicht haben, 
Einwände zu erheben. 

(3) Erheben das Europäische Parlament oder der Rat Ein
wände gegen einen delegierten Rechtsakt, so tritt dieser nicht 
in Kraft. Das Organ, das Einwände erhebt, gibt die Gründe für 
seine Einwände gegen den delegierten Rechtsakt an. 

Artikel 15 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem Europäischen IVS-Aus
schuss („European ITS Committee“, EIC) unterstützt. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die 
Artikel 3 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung 
von dessen Artikel 8. 

Artikel 16 

Europäische IVS-Beratergruppe 

Die Kommission setzt eine Europäische IVS-Beratergruppe ein, 
deren Aufgabe es ist, sie in wirtschaftlichen und technischen 
Fragen der Einführung und Nutzung von IVS in der Union zu 
beraten. Die Gruppe setzt sich aus hochrangigen Vertretern der 
betroffenen IVS-Diensteanbieter, Nutzerverbände, Verkehrs
unternehmen und Anlagenbetreiber, herstellenden Industrie, So
zialpartner, Berufsverbände, örtlichen Behörden und anderer be
troffener Foren zusammen. 

Artikel 17 

Berichterstattung 

(1) Die Mitgliedstaaten legen der Kommission bis zum 
27. August 2011 einen Bericht über ihre Aktivitäten und Pro
jekte vor, die auf nationaler Ebene in den vorrangigen Bereichen 
durchgeführt wurden. 

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis zum 
27. August 2012 Informationen über nationale IVS-Maßnah
men, die für den folgenden Fünfjahreszeitraum in Aussicht ge
nommen wurden. 

Leitlinien für die Berichterstattung durch die Mitgliedstaaten 
werden nach dem in Artikel 15 Absatz 2 genannten Beratungs
verfahren angenommen. 

(3) Nach dem ersten Bericht berichten die Mitgliedstaaten alle 
drei Jahre über die bei der Einführung der in Absatz 1 genann
ten Maßnahmen erzielten Fortschritte. 

(4) Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament 
und dem Rat alle drei Jahre Bericht über die Fortschritte im 
Hinblick auf die Durchführung dieser Richtlinie. Dem Bericht 
ist eine Analyse der Funktionsweise und der Durchführung der 
Artikel 5 bis 11 und des Artikels 16 beizufügen, einschließlich 
der aufgewandten und erforderlichen finanziellen Mittel; der 
Bericht bewertet, ob diese Richtlinie, soweit angemessen, geän
dert werden muss. 

(5) Die Kommission nimmt gemäß dem in Artikel 15 Absatz 
2 genannten Beratungsverfahren bis zum 27. Februar 2011 ein 
Arbeitsprogramm an. In dem Arbeitsprogramm werden Ziele 
und Fristen für seine jährliche Durchführung genannt und die 
gegebenenfalls notwendigen Anpassungen vorgeschlagen. 

Artikel 18 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungs
vorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie 
bis zum 27. Februar 2012 nachzukommen. 

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen 
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der 
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mit
gliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme und die 
Formulierung dieses Hinweises. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut 
der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie 
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.
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Artikel 19 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in 
Kraft. 

Artikel 20 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Straßburg am 7. Juli 2010. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 
Der Präsident 

J. BUZEK 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
O. CHASTEL
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ANHANG I 

VORRANGIGE BEREICHE UND MASSNAHMEN 

(gemäß den Artikeln 2 und 3) 

— Vorrangiger Bereich I: Optimale Nutzung von Straßen-, Verkehrs- und Reisedaten 

Die Spezifikationen und Normen für eine optimale Nutzung von Straßen-, Verkehrs- und Reisedaten beinhalten 
Folgendes: 

1. Spezifikationen für die vorrangige Maßnahme a 

Festlegung der Anforderungen, die erfüllt sein müssen, um die Richtigkeit und grenzüberschreitende Verfügbar
keit von EU-weiten multimodalen Reiseinformationsdiensten für IVS-Nutzer zu gewährleisten, wobei Folgendes 
zugrunde gelegt wird: 

— Verfügbarkeit und Zugänglichkeit bestehender zutreffender Straßen- und Echtzeit-Verkehrsdaten für die Be
reitstellung von multimodalen Reiseinformationen für IVS-Diensteanbieter, und zwar unbeschadet der hin
sichtlich Sicherheit und Verkehrsmanagement zu erfüllenden Erfordernisse; 

— Erleichterung des grenzüberschreitenden elektronischen Datenaustauschs zwischen den zuständigen Behörden 
und Akteuren und den einschlägigen IVS-Diensteanbietern; 

— zeitnahe Aktualisierung der für die Bereitstellung von multimodalen Reiseinformationen herangezogenen 
verfügbaren Straßen- und Verkehrsdaten durch die zuständigen Behörden und Akteure; 

— zeitnahe Aktualisierung von multimodalen Reiseinformationen durch die IVS-Diensteanbieter. 

2. Spezifikationen für die vorrangige Maßnahme b 

Festlegung der Anforderungen, die erfüllt sein müssen, um die Richtigkeit und grenzüberschreitende Verfügbar
keit von EU-weiten Echtzeit-Verkehrsinformationsdiensten für IVS-Nutzer zu gewährleisten, wobei Folgendes 
zugrunde gelegt wird: 

— Verfügbarkeit und Zugänglichkeit bestehender zutreffender Straßen- und Echtzeit-Verkehrsdaten für die Be
reitstellung von Echtzeit-Verkehrsinformationen für IVS-Diensteanbieter, und zwar unbeschadet der hinsicht
lich Sicherheit und Verkehrsmanagement zu erfüllenden Erfordernisse; 

— Erleichterung des grenzüberschreitenden elektronischen Datenaustauschs zwischen den zuständigen Behörden 
und Akteuren und den einschlägigen IVS-Diensteanbietern; 

— zeitnahe Aktualisierung der für die Bereitstellung von Echtzeit-Verkehrsinformationen herangezogenen ver
fügbaren Straßen- und Verkehrsdaten durch die zuständigen Behörden und Akteure; 

— zeitnahe Aktualisierung von Echtzeit-Verkehrsinformationen durch die IVS-Diensteanbieter. 

3. Spezifikationen für die vorrangigen Maßnahmen a und b 

3.1. Festlegung der erforderlichen Anforderungen an die Erhebung von Straßen- und Verkehrsdaten (d. h. Verkehrs
pläne, Straßenverkehrsvorschriften und Routenempfehlungen, insbesondere für Lastkraftwagen) durch die zustän
digen Behörden und/oder, sofern zutreffend, durch den Privatsektor sowie der Anforderungen an die Bereit
stellung der Daten für IVS-Diensteanbieter, wobei Folgendes zugrunde gelegt wird: 

— die Verfügbarkeit der vorhandenen, von den zuständigen Behörden und/oder dem Privatsektor erhobenen 
Straßen- und Verkehrsdaten (d. h. Verkehrspläne, Straßenverkehrsvorschriften und Routenempfehlungen) für 
IVS-Diensteanbieter; 

— die Erleichterung des elektronischen Datenaustauschs zwischen den zuständigen Behörden und den IVS- 
Diensteanbietern; 

— zeitnahe Aktualisierung der Straßen- und Verkehrsdaten (d. h. Verkehrspläne, Straßenverkehrsvorschriften und 
Routenempfehlungen) durch die zuständigen Behörden und/oder gegebenenfalls durch den Privatsektor; 

— zeitnahe Aktualisierung der IVS-Dienste und -Anwendungen anhand der einschlägigen Straßen- und Ver
kehrsdaten durch die IVS-Diensteanbieter.
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3.2. Festlegung der Anforderungen, die erfüllt sein müssen, um die Richtigkeit der für digitale Karten verwendeten 
Straßen-, Verkehrs- und Verkehrsleistungsdaten sowie im Rahmen des Möglichen deren Verfügbarkeit für die 
Hersteller digitaler Karten und für Diensteanbieter zu gewährleisten, wobei Folgendes zugrunde gelegt wird: 

— Verfügbarkeit der für digitale Karten verwendeten vorhandenen Straßen- und Verkehrsdaten für Hersteller 
digitaler Karten und Diensteanbieter; 

— Erleichterung des elektronischen Datenaustauschs zwischen den zuständigen Behörden und Akteuren und den 
privaten Herstellern digitaler Karten und Diensteanbietern; 

— zeitnahe Aktualisierung der für digitale Karten verwendeten Straßen- und Verkehrsdaten durch die zuständi
gen Behörden und Akteure; 

— zeitnahe Aktualisierung der digitalen Karten durch die Hersteller digitaler Karten und die Diensteanbieter. 

4. Spezifikationen für die vorrangige Maßnahme c 

Festlegung der Mindestanforderungen an „allgemeine Verkehrsmeldungen“, die für die Straßenverkehrssicherheit 
relevant sind und allen Nutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, sowie ihrer Mindestinhalte, wobei 
Folgendes zugrunde gelegt wird: 

— Erstellung und Verwendung einer standardisierten Liste sicherheitsrelevanter Verkehrsereignisse („allgemeine 
Verkehrsmeldungen“), die den IVS-Nutzern unentgeltlich übermittelt werden sollten; 

— Kompatibilität der „allgemeinen Verkehrsmeldungen“ und deren Integration in die IVS-Dienste für die Bereit
stellung von Echtzeit-Verkehrsinformationen und multimodalen Reiseinformationen. 

— Vorrangiger Bereich II: Kontinuität der IVS-Dienste in den Bereichen Verkehrs- und Frachtmanagement 

Die Spezifikationen und Normen für die Kontinuität und Interoperabilität der Dienste in den Bereichen Verkehrs- und 
Frachtmanagement, insbesondere innerhalb des TEN-V-Netzes, beinhalten Folgendes: 

1. Spezifikationen für andere Maßnahmen 

1.1. Festlegung der Maßnahmen, die erforderlich sind, um eine IVS-Rahmenarchitektur für die Europäische Union zu 
entwickeln, bei der speziell die Interoperabilität von IVS, die Kontinuität der Dienste und verkehrsträgerüber
greifende Aspekte — beispielsweise ein multimodales interoperables Fahrscheinsystem — berücksichtigt werden 
und die es den Mitgliedstaaten und ihren zuständigen Behörden ermöglicht, in Zusammenarbeit mit der Privat
wirtschaft eine eigene IVS-Architektur für die Mobilität auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene zu ent
wickeln. 

1.2. Festlegung der notwendigen Mindestanforderungen an die Kontinuität der IVS-Dienste, insbesondere für grenz
überschreitende Verkehrsdienste, im Bereich des Personenverkehrsmanagements zwischen verschiedenen Ver
kehrsträgern, wobei Folgendes zugrunde gelegt wird: 

— die Erleichterung des elektronischen Austauschs von Verkehrsdaten und -informationen auf grenzüberschrei
tender und bei Bedarf auf überregionaler Ebene oder zwischen urbanen und interurbanen Gebieten zwischen 
den zuständigen Verkehrsinformationszentralen bzw. Verkehrsleitstellen und verschiedenen Akteuren; 

— die Nutzung standardisierter Informationsflüsse oder Verkehrsschnittstellen zwischen den zuständigen Ver
kehrsinformationszentralen bzw. Verkehrsleitstellen und verschiedenen Akteuren. 

1.3. Festlegung der notwendigen Mindestanforderungen an die Kontinuität der IVS-Dienste im Bereich des Güter
verkehrsmanagements entlang den Verkehrskorridoren und zwischen verschiedenen Verkehrsträgern, wobei Fol
gendes zugrunde gelegt wird: 

— die Erleichterung des elektronischen Austauschs von Verkehrsdaten und -informationen auf grenzüberschrei
tender und bei Bedarf auf überregionaler Ebene oder zwischen urbanen und interurbanen Gebieten zwischen 
den zuständigen Verkehrsinformationszentralen bzw. Verkehrsleitstellen und verschiedenen Akteuren; 

— die Nutzung standardisierter Informationsflüsse oder Verkehrsschnittstellen zwischen den zuständigen Ver
kehrsinformationszentralen bzw. Verkehrsleitstellen und verschiedenen Akteuren.
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1.4. Festlegung der erforderlichen Maßnahmen bei der Realisierung von IVS-Anwendungen (insbesondere der ver
kehrsträgerübergreifenden Verfolgung und Ortung von Gütern während des Transports) für die Güterverkehrs
logistik (e-Fracht), wobei Folgendes zugrunde gelegt wird: 

— die Verfügbarkeit einschlägiger IVS-Technologien für IVS-Anwendungsentwickler und ihre Nutzung durch 
dieselben; 

— die Integration der Ortungsergebnisse in die Verkehrsmanagementinstrumente und -zentren. 

1.5. Festlegung der erforderlichen Schnittstellen zur Gewährleistung der Interoperabilität und Kompatibilität zwischen 
der urbanen und der europäischen IVS-Architektur, wobei Folgendes zugrunde gelegt wird: 

— die Verfügbarkeit von Daten zu öffentlichem Verkehr, Reiseplanung, Verkehrsnachfrage und Verkehrs- und 
Parksituation für städtische Verkehrsleitstellen und Diensteanbieter; 

— die Erleichterung des elektronischen Datenaustauschs zwischen den verschiedenen städtischen Verkehrsleit
stellen und Diensteanbietern für den öffentlichen oder privaten Verkehr und über alle Verkehrsträger hinweg; 

— die Integration sämtlicher relevanter Daten und Informationen innerhalb einer einzigen Architektur. 

— Vorrangiger Bereich III: IVS-Anwendungen zur Erleichterung der Straßenverkehrssicherheit 

Die Spezifikationen und Normen für IVS-Anwendungen zur Erleichterung der Straßenverkehrssicherheit beinhalten 
Folgendes: 

1. Spezifikationen für die vorrangige Maßnahme d 

Festlegung der erforderlichen Maßnahmen für die harmonisierte Bereitstellung einer interoperablen EU-weiten 
eCall-Anwendung, einschließlich 

— der Verfügbarkeit der erforderlichen fahrzeuginternen IVS-Daten, die übertragen werden sollen; 

— der Verfügbarkeit der erforderlichen Ausrüstungen in den Notrufzentralen, die die von Fahrzeugen über
mittelten Daten empfangen; 

— der Erleichterung des elektronischen Datenaustauschs zwischen Fahrzeugen und den Notrufzentralen. 

2. Spezifikationen für die vorrangige Maßnahme e 

Festlegung der erforderlichen Maßnahmen zur Bereitstellung IVS-gestützter Informationsdienste für sichere Park
plätze für Lastkraftwagen und andere gewerbliche Fahrzeuge, insbesondere für an Straßen gelegene Tank- und 
Rastanlagen, wobei Folgendes zugrunde gelegt wird: 

— die Verfügbarkeit von Informationen über straßenseitige Parkmöglichkeiten für Nutzer; 

— die Erleichterung des elektronischen Datenaustauschs zwischen Straßenparkplätzen, Leitstellen und Fahrzeu
gen. 

3. Spezifikationen für die vorrangige Maßnahme f 

Festlegung der erforderlichen Maßnahmen zur Bereitstellung IVS-gestützter Reservierungsdienste für sichere Park
plätze für Lastkraftwagen und andere gewerbliche Fahrzeuge, wobei Folgendes zugrunde gelegt wird: 

— die Verfügbarkeit von Informationen über straßenseitige Parkmöglichkeiten für Nutzer; 

— die Erleichterung des elektronischen Datenaustauschs zwischen Straßenparkplätzen, Leitstellen und Fahrzeu
gen; 

— Integration einschlägiger IVS-Technologien sowohl in Fahrzeuge als auch in Parkeinrichtungen zur Aktuali
sierung der Informationen über freie Parkplätze zum Zwecke der Reservierung.
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4. Spezifikationen für andere Maßnahmen: 

4.1. Festlegung der erforderlichen Maßnahmen zur Unterstützung der Sicherheit der Straßennutzer in Bezug auf die 
Mensch-Maschine-Schnittstelle im Fahrzeug und auf die Verwendung mobiler Geräte zur Unterstützung des 
Fahrers und/oder des Verkehrsbetriebs sowie der Sicherheit der fahrzeuginternen Kommunikationseinrichtungen. 

4.2. Festlegung der erforderlichen Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Komforts von besonders 
gefährdeten Verkehrsteilnehmern bei allen relevanten IVS-Anwendungen. 

4.3. Festlegung der erforderlichen Maßnahmen zur Integration fortgeschrittener Fahrerinformationssysteme in Fahr
zeuge und Straßeninfrastruktur, die nicht in den Geltungsbereich der Richtlinien 2007/46/EG, 2002/24/EG and 
2003/37/EG fallen. 

— Vorrangiger Bereich IV: Verbindung zwischen Fahrzeug und Verkehrsinfrastruktur 

Die Spezifikationen und Normen für IVS zur Verbindung zwischen Fahrzeug und Verkehrsinfrastruktur beinhalten 
folgende weitere Maßnahmen: 

1. Spezifikationen für andere Maßnahmen: 

1.1. Festlegung der erforderlichen Maßnahmen zur Integration verschiedener IVS-Anwendungen auf einer offenen 
fahrzeuginternen Plattform, wobei Folgendes zugrunde gelegt wird: 

— die Festlegung der funktionalen Anforderungen bestehender oder geplanter IVS-Anwendungen; 

— die Definition einer offenen Systemarchitektur, die die Funktionalitäten und Schnittstellen vorgibt, die für die 
Interoperabilität bzw. Vernetzung mit Infrastruktursystemen und -einrichtungen benötigt werden; 

— die Integration künftiger neuer oder erweiterter IVS-Anwendungen in eine offene fahrzeuginterne Plattform 
ohne aufwendige Installationen und Einstellungen („Plug and Play“); 

— die Anwendung eines Normungsverfahren zur Festlegung der Architektur und der Spezifikationen für die 
offene fahrzeuginterne Plattform. 

1.2. Festlegung der erforderlichen Maßnahmen zur weiteren Entwicklung und Implementierung kooperativer (Fahr
zeug-Fahrzeug-, Fahrzeug-Infrastruktur-, Infrastruktur-Infrastruktur-) Systeme, wobei Folgendes zugrunde gelegt 
wird: 

— die Erleichterung des Daten- oder Informationsaustauschs zwischen Fahrzeugen, Infrastruktur sowie zwischen 
Fahrzeug und Infrastruktur; 

— die Verfügbarkeit der auszutauschenden einschlägigen Daten und Informationen für beide Seiten (Fahrzeug 
oder Straßeninfrastruktur); 

— die Verwendung eines standardisierten Nachrichtenformats für den Daten- oder Informationsaustausch zwi
schen Fahrzeug und Infrastruktur; 

— die Festlegung einer Kommunikationsinfrastruktur für jede Art des Daten- oder Informationsaustauschs 
zwischen Fahrzeugen, Infrastrukturen und zwischen Fahrzeug und Infrastruktur; 

— die Anwendung von Normungsverfahren zur Festlegung der jeweiligen Architekturen.
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ANHANG II 

GRUNDSÄTZE FÜR DIE SPEZIFIKATIONEN UND DIE EINFÜHRUNG VON IVS 

(gemäß den Artikeln 5, 6 und 8) 

Die Annahme von Spezifikationen, die Erteilung von Normungsaufträgen und die Auswahl und Einführung von IVS- 
Anwendungen und -Diensten erfolgen auf der Grundlage einer Bedarfsanalyse, in die alle zuständigen Akteure einbezogen 
werden, und unter Einhaltung nachstehender Grundsätze. Die Maßnahmen müssen: 

a) effektiv sein, d. h. einen spürbaren Beitrag zur Lösung der zentralen Probleme leisten, denen sich Europa im Bereich 
des Straßenverkehrs gegenübersieht (z. B. Verringerung der Verkehrsüberlastung, Minderung der Emissionen, Steige
rung der Energieeffizienz, Erhöhung der Sicherheit unter Einbeziehung besonders gefährdeter Verkehrsteilnehmer); 

b) kostengünstig sein, d. h. das Kosten-Nutzen-Verhältnis im Sinne der Verwirklichung der angestrebten Ziele optimie
ren; 

c) verhältnismäßig sein, d. h. bei Bedarf einen unterschiedlichen Grad der erreichbaren Dienstqualität und Einführung 
vorsehen, wobei die Besonderheiten auf lokaler, regionaler, nationaler und europäischer Ebene zu berücksichtigen sind; 

d) die Kontinuität der Dienste fördern, d. h. eine unionsweite nahtlose Bereitstellung der Dienste — insbesondere 
innerhalb des transeuropäischen Netzes und soweit möglich an den Außengrenzen der Union — gewährleisten, wenn 
die IVS-Dienste eingeführt werden. Die Kontinuität der Dienste sollte auf einem Niveau gewährleistet werden, das den 
Merkmalen der Verkehrsnetze anzupassen ist, die Länder mit Ländern und, soweit angemessen, Regionen mit Regionen 
und Städte mit ländlichen Räumen verbinden; 

e) Interoperabilität schaffen, d. h. sicherstellen, dass die Systeme und die ihnen zugrunde liegenden Geschäftsabläufe für 
den Austausch von Daten und die Weitergabe von Informationen und Wissen ausgelegt werden, damit IVS-Dienste 
effektiv bereitgestellt werden können; 

f) die Rückwärtskompatibilität wahren, d. h. sicherstellen, dass IVS, soweit angemessen, zusammen mit bestehenden 
Systemen betrieben werden können, die einem gemeinsamen Zweck dienen, ohne dass die Entwicklung neuer Tech
nologien dadurch behindert wird; 

g) die bestehenden nationalen Infrastruktur- und Netzmerkmale berücksichtigen, d. h. den inhärenten Unterschie
den zwischen den Verkehrsnetzmerkmalen — insbesondere hinsichtlich des Verkehrsaufkommens und des Straßen
wetters — Rechnung tragen; 

h) den gleichberechtigten Zugang fördern, d. h. sie dürfen den Zugang besonders gefährdeter Verkehrsteilnehmer zu 
IVS-Anwendungen und -Diensten nicht behindern oder sich diesbezüglich diskriminierend auswirken; 

i) die technische Reife belegen, d. h. nach einer angemessenen Risikobewertung die Zuverlässigkeit innovativer IVS 
anhand ausreichender technischer Entwicklung und betrieblicher Nutzung nachweisen; 

j) für eine qualitativ hochwertige Zeitgebung und Ortung sorgen; dies erfordert die Nutzung satellitengestützter 
Infrastrukturen oder sonstiger Technologien, die einen vergleichbaren Präzisionsgrad für IVS-Anwendungen und 
-Dienste, die eine umfassende, kontinuierliche, genaue und garantierte Zeitgebung und Ortung erfordern, gewähr
leisten; 

k) die Intermodalität erleichtern, d. h. soweit angemessen die Koordinierung verschiedener Verkehrsträger berücksich
tigen, wenn IVS eingeführt werden; 

l) die Kohärenz wahren, d. h. den derzeitigen Vorschriften, Strategien und Maßnahmen der Union, die für IVS relevant 
sind, Rechnung tragen, was insbesondere für den Bereich der Normung gilt.
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